
Meldung von Dienstaustritten zum Kollektivversicherungs-Vertrag Nr. KL:

Policen- Name Dienst- Dienst- Beiträge Bitte ankreuzen Adresse / Telefon /
Nr. eintritt austritt gezahlt (siehe Erläuterung) Bankverbindung

bis
einschließlich A B C D E F G des Versicherten (erforderlich bei A, B, D)

Erläuterung (* Gesetzestext des § 1 b, § 3 und § 30 f BetrAVG steht in Auszügen auf der Rückseite)

A* – Übertragung der Versicherung auf die ausscheidende Person zur Aufrechterhaltung der
Ansprüche gemäß Gesetz/Versicherungsvertrag. (Ein Fortführungsvorschlag wird dem
Versicherten nachgereicht.)

B – Bezug von Altersruhegeld/vorgezogenen Altersruhegeld.

C – Arbeitsverhältnis ruht ohne Entgeltanspruch.

D* – Abweichend von den vertraglichen Vereinbarungen sollen die Versicherungsansprüche
an die versicherte Person sofort ausgezahlt werden, sofern dies gesetzlich möglich ist,
also entweder die gesetzliche Unverfallbarkeit noch nicht eingetreten ist oder bei
Vorliegen der gesetzlichen Unverfallbarkeit die aufrechtzuerhaltende Anwartschaft die
in § 3 des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG) genannte Grenze noch nicht überschritten
hat. Die Zustimmung der versicherten Person liegt vor.

E – Abweichen von den vertraglichen Vereinbarungen sollen die über den Dienstaustritts-
termin hinausgehenden Beiträge der ausscheidenden Person übertragen werden.
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Ort, Datum Stempel und Unterschrift der Firma

F – Verrechnung der Rückvergütung mit der nächsten Beitragsrechnung bzw. Barauszahlung
(bitte Bankverbindung angeben), nachdem kein gesetzlicher/vertraglicher Anspruch der
ausscheidenden Person besteht.

G – Sonstiges: 

Schweizerische
Lebensversicherungs- und
Rentenanstalt
Niederlassung für Deutschland

Aktiengesellschaft
mit Sitz in Zürich
Amtsgericht München
HRB 120565

Hauptbevollmächtigter
für Deutschland:
Jürgen Strauß

Berliner Straße 85
80805 München
Tel. 0 89 / 3 8109 - 0
Fax 0 89 / 3 8109 -44 05
http://www.swisslife.de



§ 1 b Unverfallbarkeit und Durchführung der betrieblichen Altersversorgung

(1) Einem Arbeitnehmer, dem Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung zuge-
sagt worden sind, bleibt die Anwartschaft erhalten, wenn das Arbeitsverhältnis vor
Eintritt des Versorgungsfalls, jedoch nach Vollendung des 30. Lebensjahres endet und
die Versorgungszusage zu diesem Zeitpunkt mindestens fünf Jahre bestanden hat
(unverfallbare Anwartschaft). Ein Arbeitnehmer behält seine Anwartschaft auch dann,
wenn er auf Grund einer Vorruhestandsregelung ausscheidet und ohne das vorherige
Ausscheiden die Wartezeit und die sonstigen Voraussetzungen für den Bezug von Lei-
stungen der betrieblichen Altersversorgung hätte erfüllen können. Eine Änderung der
Versorgungszusage oder ihre Übernahme durch eine andere Person unterbricht nicht
den Ablauf der Fristen nach Satz 1. Der Verpflichtung aus einer Versorgungszusage
stehen Versorgungsverpflichtungen gleich, die auf betrieblicher Übung oder dem Grund-
satz der Gleichbehandlung beruhen. Der Ablauf einer vorgesehenen Wartezeit wird
durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Erfüllung der Voraussetzungen der
Sätze 1 und 2 nicht berührt. Wechselt ein Arbeitnehmer vom Geltungsbereich dieses
Gesetzes in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, bleibt die Anwart-
schaft in gleichem Umfange wie für Personen erhalten, die auch nach Beendigung
eines Arbeitsverhältnisses innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes verbleiben.

(2) Wird für die betriebliche Altersversorgung eine Lebensversicherung auf das Leben
des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber abgeschlossen und sind der Arbeitnehmer
oder seine Hinterbliebenen hinsichtlich der Leistungen des Versicherers ganz oder teil-
weise bezugsberechtigt (Direktversicherung), so ist der Arbeitgeber verpflichtet, wegen
Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 ge-
nannten Voraussetzungen das Bezugsrecht nicht mehr zu widerrufen. Eine Vereinba-
rung, nach der das Bezugsrecht durch die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach
Erfüllung der in Absatz 1 und 2 genannten Voraussetzungen auflösend bedingt ist, ist
unwirksam. Hat der Arbeitgeber die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag abge-
treten oder beliehen, so ist er verpflichtet, den Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis
nach Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten Voraussetzungen geendet hat,
bei Eintritt des Versicherungsfalles so zu stellen, als ob die Abtretung oder Beleihung
nicht erfolgt wäre. Als Zeitpunkt der Erteilung der Versorgungszusage im Sinne des
Absatzes 1 gilt der Versicherungsbeginn, frühestens jedoch der Beginn der Betriebs-
zugehörigkeit.

(3) ...

(4) ...

(5) Soweit betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung erfolgt, behält der
Arbeitnehmer seine Anwartschaft, wenn sein Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versor-
gungsfalles endet; in den Fällen der Absätze 2 und 3

1. ist dem Arbeitnehmer mit Beginn der Entgeltumwandlung ein unwiderrufliches
Bezugsrecht einzuräumen,

2. dürfen die Überschußanteile nur zur Verbesserung der Leistung verwendet werden,
3. muß dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer das Recht zur Fortsetzung der Versiche-

rung oder Versorgung mit eigenen Beiträgen eingeräumt werden und
4. muß das Recht zur Verpfändung, Abtretung oder Beleihung durch den Arbeitgeber

ausgeschlossen werden.

§ 3 Abfindung

(1) Eine nach § 1 b Absätze 1 bis 3 und 5 unverfallbare Anwartschaft kann im Falle der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses nur nach den Sätzen 2 bis 6 abgefunden werden.
Die Anwartschaft ist auf Verlangen des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers abzu-
finden, wenn der bei Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze maßgebliche Monats-
betrag der laufenden Versorgungsleistung eins vom Hundert der monatlichen Bezugs-
größe (§ 18 Viertes Buch Sozialgesetzbuch), bei Kapitalleistungen zwölf Zehntel der
monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt. Die Anwartschaft kann nur mit Zustimmung
des Arbeitnehmers abgefunden werden, wenn

1. ihr monatlicher Wert zwei vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße, bei Kapital-
leistungen vierundzwanzig Zehntel der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt,

2. ihr monatlicher Wert vier vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße, bei Kapital-
leistungen achtundvierzig Zehntel der monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt
und der Abfindungsbetrag vom Arbeitgeber unmittelbar zur Zahlung von Beiträgen
zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zum Aufbau einer Versorgungsleistung
bei einer Direktversicherung, Pensionskasse oder einem Pensionsfonds verwendet
wird,

3. die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung erstattet worden sind oder
4. sie auf einer Entgeltumwandlung beruht und die Grenzwerte nach den Nummern 1

oder 2 nicht überschritten werden.

Der Teil einer Anwartschaft, der während eines Insolvenzverfahrens erdient worden ist,
kann ohne Zustimmung des Arbeitnehmers abgefunden werden, wenn die Betriebs-
tätigkeit vollständig eingestellt und das Unternehmen liquidiert wird. Die Abfindung ist
gesondert auszuweisen und einmalig zu zahlen. Für Versorgungsleistungen, die gemäß
§ 2 Absatz 4 von einer Unterstützungskasse zu erbringen sind, gelten die Sätze 1 bis 5
entsprechend.

(2) ...

§ 30 f [Übergangsregelung für die Unverfallbarkeit]

Soweit Leistungen der betrieblichen Altersversorgung vor dem 1. Januar 2001 zuge-
sagt worden sind, ist § 1 b Absatz 1 mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Anwart-
schaft erhalten bleibt, wenn das Arbeitsverhältnis vor Eintritt des Versorgungsfalles,
jedoch nach Vollendung des 35. Lebensjahres endet und die Versorgungszusage zu
diesem Zeitpunkt

1. mindestens zehn Jahre oder
2. bei mindestens 12jähriger Betriebszugehörigkeit mindestens drei Jahre

bestanden hat (unverfallbare Anwartschaft); in diesen Fällen bleibt die Anwartschaft
auch erhalten, wenn die Zusage ab dem 1. Januar 2001 fünf Jahre bestanden hat und
bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses das 30. Lebensjahr vollendet ist. § 1b Absatz 5
findet für Anwartschaften aus diesen Zusagen keine Anwendung.


